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Stadt Esens 

Fachbereich 1 - Allgemeine 
Verwaltung 

 

Vorlagen-Nr. 

ST/007/2016 

 

 

 

SITZUNGSVORLAGE 

öffentlich 

 

 ↓ Beratungsfolge Sitzungstermin  

  Rat der Stadt Esens 07.11.2016 

 
 
 

Betreff: Bildung des Verwaltungsausschusses 

 

Sachverhalt: 
Der Rat bildet in seiner ersten Sitzung den VA, indem er aus seiner Mitte die 
Beigeordneten bestimmt. Die Verteilung der Sitze richtet sich nach § 75 Abs. 1 Sätze 
1 und 2 NKomVG. Es sind nur die Sitze der Beigeordneten einzubeziehen, nicht 
auch der Sitz des Bürgermeisters. Der Bürgermeister wird der Fraktion oder Gruppe 
angerechnet, die ihn vorgeschlagen hat (§ 75 Abs. 1 Satz 2 NKomVG). Da der VA 6 
Beigeordnete hat ergibt sich folgende Berechnung (sofern es zur dargestellten 
Gruppenbildung kommt):: 
 

Gruppe 
SPD/Grüne 

6 X 11 : 20 = 3,33 3 1 = 4 Sitze Vorausmandat 

CDU 6 X 5 : 20   = 1,50 1 0 =1 Sitz  

EBI 6 X 2 : 20   = 0,60 0 Losverfahren =  

Gruppe 
BfB/BZE 

6 X 2 : 20   = 0,60 0 Losverfahren =  

 

Nach diesem Verfahren wäre nunmehr ein Losverfahren zwischen der Fraktion der 
EBI und der Gruppe BfB/BZE erforderlich. Danach wird der Sitz des Bürgermeisters 
der Fraktion, die ihn vorgeschlagen hat, angerechnet. Dieser Fraktion oder Gruppe 
wird dann ein Beigeordnetensitz wieder genommen und der Fraktion oder Gruppe 
zugeteilt, die beim Losverfahren unterlegen war. 
Wenn also die Gruppe SPD/Grüne den Bürgermeister vorschlägt erhalten sowohl die 
Fraktion EBI als auch die Gruppe BfB/BZE einen Beigeordnetensitz. Damit würde 
sich ein Losverfahren erübrigen. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Rat stellt folgende Sitzverteilung im Verwaltungsausschuss fest: 
 
4 Sitze entfallen auf die Gruppe SPD/Grüne 
1 Sitz entfällt auf die Fraktion CDU 
1 Sitz entfällt auf die Fraktion EBI 
1 Sitz entfällt auf die Gruppe BfB/BZE 
 
Als Beigeordnete und als deren Vertreter werden für die Dauer der Wahlperiode 
bestimmt: 
 
    Beigeordneter/BM   Vertreter 
 
Gruppe SPD/Grüne  ______________   __________ 
    
    ______________   __________ 
 
    ______________   __________ 
 
    ______________   __________ 
 
Fraktion CDU 
    ______________   __________ 
 
Die Fraktion CDU hat gem. § 75 Abs.2 Satz 5 NKomVG die Möglichkeit einen 
zweiten Vertreter zu benennen. 
 
Fraktion EBI   ______________   __________ 
 
Gruppe BfB/BZE  ______________   __________ 
 
 
 
 
 
 

Esens, den 02.11.2016 

 

 

 

(Mannott, Hilko) 

 Abstimmungsergebnis: 

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

VA Ja: Nein: Enth.: 

Rat 
Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 
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